
Grundrechte und Grundpflichten

und Kandidaten eines gemein
samen Arbeitsprozesses, eines 
Arbeitsabschnitts, einer Brigade 
erfassen. Ihre Leitung liegt in den 
Händen eines gewählten Partei
gruppenorganisators und seines 
Stellvertreters. Die G. in Produk
tions-, Handels-, Verkehrs- und 
Nachrichtenbetrieben, in LPG, 
VEG, PGH, GPG sowie in Pro- 
jektierungs- und Konstruktions
büros, den wissenschaftlichen 
Forschungsinstituten, die unmit
telbar mit der Produktion ver
bunden sind, haben das Recht der 
Kontrolle über die Tätigkeit der 
Betriebsleitungen, um ihrer Ver
antwortung für den Stand der 
Arbeit und die Erfüllung der Pro
duktionsaufgaben gerecht zu 
werden. Die G. in Ministerien 
und staatlichen Organen, die in
folge der besonderen Arbeitsbe
dingungen des Staatsapparates 
keine Kontrollfunktionen aus
üben können, sind verpflichtet, 
aktiven Einfluß auf die Vervoll
kommnung des Apparats zu neh
men, Unzulänglichkeiten und 
Fehler in der Arbeit der betref
fenden Institution und der einzel
nen Mitarbeiter zu signalisieren 
und ihre Unterlagen und Vor
schläge den zuständigen Partei
organen zu übermitteln. Die G. 
in den staatlichen Organen unter
stehen in ihrer propagandisti
schen, agitatorischen und partei
organisatorischen Tätigkeit den 
Stadt- oder Kreisleitungen, zu 
deren Bereich sie gehören, in den 
speziellen Fragen der Arbeit des 
betreffenden staatlichen Organs 
den entsprechenden leitenden 
Parteiorganen.

Grundrechte und Grundpflichten 
des Bürgers: regeln die Bezie
hungen zwischen Individuum und 
Gemeinschaft, indem sie den 
Staatsbürger zur Mitwirkung am 
ökonomischen, kulturellen und 
politischen Aufbau des Sozialis-
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mus berechtigen und verpflichten 
und dadurch die .Persönlichkeits
entwicklung sozialistischer Staats
bürger organisieren und schüt
zen. Daher werden die Grund
rechte auch als Persönlichkeits
rechte oder - anknüpfend an die 
humanistischen Ideale der Ver
gangenheit - als Menschenrechte 
charakterisiert. Der sozialisti
schen Gesellschaft entspricht das 
Recht jedes Bürgers auf Per
sönlichkeitsentwicklung. Dieses 
grundlegendePersönlichkeitsrecht 
ist „die Mitwirkung an der be
wußten Gestaltung des gesamten 
wirtschaftlichen, kulturellen und 
vor allem politisch-staatlichen Le
bens unserer Republik" (W. Ul
bricht). In diesem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht vereinigen 
sich a) das Recht auf Arbeit: es 
besteht im Recht auf einen 
Arbeitsplatz entsprechend den 
Fähigkeiten, auf Leistungslohn 
und auf Mitwirkung an der so
zialistischen Betriebs- und Wirt
schaftsführung; es wird ergänzt 
durch das Recht auf Qualifizie
rung, auf Erholung und Urlaub, 
auf Gesundheits- und Arbeits
schutz, auf Versorgung bei 
Krankheit, Invalidität und Alter 
sowie auf persönliches Eigentum; 
b) das Recht auf Bildung: es be
steht im Recht auf schulische, kul
turelle und körperliche Ausbil
dung, auf wissenschaftliche, kul
turelle und sportliche Selbst
betätigung, auf Meinungs-, Pres
se- und Bekenntnisfreiheit, auf 
Mitwirkung an der Leitung von 
Volksbildung und Kultur; c) das 
Recht auf Politik: es besteht im 
Recht auf Teilnahme an der staat
lichen Leitung, auf Vereinigungs-, 
Organisations-, Versammlungs
und Demonstrationsfreiheit, auf 
bewaffnete Verteidigung der Re
publik, auf Gesetzlichkeit aller 
staatlichen Handlungen. Sozia
listische G. bilden weder eine 
Schranke zwischen Individuum


